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Verordnung 
über die Durchführung des Besitzwechsels 

bei Bodenreformgrundstücken

vom 7. August 1975

Die weitere sozialistische Intensivierung und der plan
mäßige Übergang zu industriemäßigen IJroduktionsmethoden 
auf dem Wege der Kooperation schaffen neue Bedingungen 
und Erfordernisse zur Sicherung der effektiven Nutzung der 
Bodenreformgrundstücke, insbesondere zur besseren Befrie
digung der Wohnbedürfnisse der Werktätigen der Land-, 
Forst- und Nahrungsgüterwirtschiaft. Dazu wird folgendes 
verordnet:

• §!
Bodenreformgrundstücke können von den bisherigen Eigen

tümern durch Besitzwechsel an Mitglieder landwirtschaft
licher Produktionsgenossenschaften und Arbeiter der Land-, 
Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft (im folgenden Genossen
schaftsmitglieder und Arbeiter genannt) übertragen werden.

§ 2

(1) Der Besitzwechsel bedarf der Genehmigung des Rates 
des Kreises. Die Entscheidung des Rates des Kreises erfolgt 
auf Antrag der am Besitzwechsel Beteiligten und auf Grund 
der Stellungnahmen des Rates der Stadt oder der Gemeinde, 
in dessen Bereich das Grundstück liegt, sowie der sozialisti
schen Betriebe der Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirt
schaft, in denen die am Besitzwechsel Beteiliigben tätig sind.

(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn cfer beabsich
tigte Besitzwechsel den Grundsätzen der sozialistischen Bo
denpolitik entspricht und zur planmäßigen Verbesserung der 
Wohnbedürfnisse der Genossenschaftsmitglieder und Arbei
ter beiträgt.

(3) Der Rat des Kreises kann die Durchführung des Besitz
wechsels mit einem anderen als dem im Antrag vorgesehenen 
Bewerber vornehmen, wenn

— Bewerber aus dem Kreis der Werktätigen des sozialisti
schen Betriebes der Land-, Forst- und Nahmngsgüter- 
wirtschaft vorhanden sind, dem der Abgebende angehört;

— die Durchführung des Besitzwechsels mit einem anderen 
Bewerber den Grundsätzen der Wohnraumlenkung besser 
entspricht, insbesondere wenn die Wohnbedürfnisse kin
derreicher Familien dadurch besser befriedigt werden kön
nen.

§3

(1) Ist der Übernehmende eines Bodenreformgrundstücks 
nicht Mitglied einer landwirtschaftlichen Produktionsgenos
senschaft, umfaßt der Besitzwechsel die zur Befriedigung der 
Wohnbedürfnisse erforderlichen Gebäude und die zur Nut
zung der Gebäude erforderliche Fläche*. Die nicht in den 
Besitzwechsel einbezogenen Produktionsmittel werden auf An
trag des Abgebenden in den staatlichen Bodenfonds zurück
geführt.

(2) Zur Förderung der Initiative der Werktätigen bei der 
Gewinnung von Wohnraum durch Um- und Ausbau kann auf 
Antrag des Besitzers eines Bodenreformgrundstücks durch 
den Rat des Kreises eine gesonderte Vergabe von Wirtschafts
gebäuden für den Um- und Ausbau zu Wohnzwecken auf 
dem Wege des Besitzwechsels oder nach den Grundsätzen des 
§ 5 erfolgen.

§4

(1) Der Erbe tritt in die mit dem Bodenreformgrundstück 
verbundenen Rechte und Pflichten ein, sofern er zu dem 
unter § 1 genannten Personenkreis gehört und in der Lage 
ist, das Grundstück zweckentsprechend zu nutzen. Sind meh
rere Erben vorhanden, haben sie sich innerhalb einer vom 
Rat des Kreises 'festgelegten Frist darüber zu einigen, wel
chem Erben das Bodenreformgrundstück übertragen werden 
soll. Kommt eine Einigung in der angegebenen Frist nicht 
zustande, treten die Rechtsfolgen nach Abs. 3 ein. .

« In der Regel ist darunter die Hofanlage einschließlich eines Haus- 
gartens zu verstehen.


